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Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Schweizerischen Gesandtschaft in An
schluss an seine Verbalnote vom 14. v.M .1 -  IIIb.6294 -  nachstehendes mitzutei
len:

Aus den hierher gelangten Berichten über die deutschen Kriegsgefangenen im 
früheren Operationsgebiet ergibt sich nachstehendes erschütterndes Gesamtbild:

Die Zusammensetzung der Arbeiterkompagnien und ihre Ausrüstung ent
spricht nur in den allerwenigsten Fällen den selbstverständlichsten Anforderun
gen.

Ebensogut wie einzelnen Kompagnien haltbare Kleidungsstücke und dauerhaf
tes Schuhzeug, sowie Decken und Mäntel mitgegeben werden, müsste dies allge
mein erfolgen. Die Zuteilung von Handwerkern, wie Schneidern und Schustern, 
ist ferner unbedingt notwendig. Die Absendung in zerlumpter Ausrüstung führt 
bei den schlechten Unterkunftsverhältnissen bald zu den schwersten Krankhei-

Die Zusammensetzung der Kompagnien in Bezug a u f das Menschenmaterial 
ist eine völlig unzulässige. Der massgebende Gesichtspunkt ist offensichtlich, alle 
nur irgend Arbeitsfähigen in die zerstörten Gebiete zu bringen. Als Leichtarbeiter 
werden Verwundete eingestellt, die noch nicht einmal ausgeheilt oder die ganz 
schwach sind. Sie werden in Küchendienst oder zu Büroarbeiten verwendet. So 
sind Einäugige, Leute mit eiternden Wunden und Steckschüssen in der Brust, 
sowie unter anderen ein Mann mit einem Schuss durch das Auge und einem G ra
natsplitter im Oberschenkel den Kompagnien zugeteilt. Sogar Lungenkranken 
werden diese Anstrengungen zugemutet. Bei der mangelnden gesundheitlichen 
Pflege, bei den schlechten Unterkunfts- und Verpflegungsverhältnissen, brechen 
derartige Menschen naturgemäss bald zusammen. Anstatt sie zu pflegen und 
ihnen wieder zur Gesundheit zu verhelfen, wie es einfachste Menschenpflicht 
wäre, werden so bemitleidenswerte Menschen dem sicheren Untergang geweiht.

Die schlechte Unterkunft ist zum Teil in den örtlichen Verhältnissen begründet. 
Um so mehr wäre es aber erforderlich gewesen, den Leuten Decken und Mäntel 
mitzugeben, um sie vor dem Erfrieren von Gliedmassen zu bewahren. Die schärf
ste und nachdrücklichste Klage wird über die Ernährung geführt. Sie steht nicht 
nur in keinem Verhältnis zu der Schwere der Arbeit, sondern muss auch selbst für 
einen nichtarbeitenden Menschen als unzureichend angesehen werden. In Mour- 
melon le Grand arbeitende Mannschaften erhalten täglich 475 g Kartoffeln oder
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60 g Reis. Von den Kartoffeln sollen 300 g gänzlich verfault sein, wofür aber Er
satz nicht gegeben wird. Teilweise gibt es nur einmal warmes Essen. Den wässri
gen Suppen, die aus schlechten Hülsenfrüchten und Reis bestehen, fehlt jede 
Nährkraft; es ist eine unausbleibliche Folge, dass die Gefangenen bei der völligen 
Unterernährung immer schwächer werden, bis sie als abgezehrte Kranke zurück
geschafft werden müssen. Derartige Transporte, denen die Hungersnot auf dem 
Gesicht geschrieben stand, sind vielfach festgestellt worden, z. B. von Reims kom
mend, in Bordeaux und in Rochefort (Hospital Latouche Tréville), wo die aus den 
zerstörten Gebieten zurückgebrachten Erholungsbedürftigen sich nicht aufrecht 
zu halten vermochten und einfach umfielen. Teilweise blieb die Verpflegung tage
lang aus und die Leute sollen bei der Arbeit gestorben sein. Eine derartige, 
dauernde Unterernährung bei schwerer zehnstündiger Arbeit bedeutet den siche
ren Tod.

Bei den unerträglichen Lebensverhältnissen wären gesundheitliche Massnah
men umso notwendiger, die in erster Linie in reichlicher Entsendung von Sanitäts
personal und Arzneimitteln zu bestehen hätten. Durch rechtzeitige ärztliche Hil
fe könnten Massenerkrankungen, wie zum Beispiel der Flecktyphus in der Ge
gend von Arras, verhindert werden. Auch wird das Fehlen der ärztlichen Hilfe bei 
den leider zahlreichen Unglücksfällen schwer empfunden. Die Ausgabe von 
Desinfektionsmitteln an die Leute würde diese vielleicht in den Stand setzen, sich 
in vielen Fällen selbst zu helfen. Dies erscheint umso nötiger, als sie bei den Auf
räumungsarbeiten oft auf grosse Leichenfelder stossen, in denen zu arbeiten ohne 
Desinfektionsmittel fast unmöglich ist. Natürlich werden diese Arbeiten in den 
Leichenfeldern bei wärmerer Jahreszeit an Gefahr noch zunehmen. Bei jeder Ar
beitskompagnie müsste sich mindestens ein Sanitätsunteroffizier befinden, der 
über Verbandszeug und Arzneimittel verfügt, um bei Unglücksfallen und Erkran
kungen die erste Hilfe bringen zu können. Hinter den Arbeitsgebieten müssten an 
geeigneten Stellen Feldlazarette errichtet werden, wo Schwerkranke und nicht 
mehr Transportfähige zunächst Aufnahme finden könnten.

Die Nachrichten über Unglücksfalle in den zerstörten Gebieten mehren sich. 
Die Tageszeitungen bringen häufig derartige Nachrichten, wonach 60 bis 70 
Mann in der Woche davon betroffen werden. Anfang März wird von 700 Un
glücksfällen berichtet. Nach Meldung des Petit Parisien sollen sich die allgemei
nen Verluste bis März auf 800 Mann belaufen. Die Französische Regierung 
müsste zum mindesten die Todesfälle in den zerstörten Gebieten sofort amtlich 
mitteilen. In den einzelnen Arbeitskompagnien müssten hierüber Listen aufgestellt 
werden.

Ferner wäre endlich der Postverkehr zu regeln. Immer erneut erfolgen die An
fragen von Angehörigen der Kriegsgefangenen aus Deutschland. Diese Anfragen 
beweisen, dass vor allem die Lebenszeichen aus Deutschland nicht ankommen. 
Die Angehörigen schreiben noch in die Lager, wo die Kriegsgefangenen früher 
weilten, und von dort scheint eine Weitergabe in die zerstörten Gebiete nicht zu 
erfolgen.

Damit im zerstörten Gebiet einigermassen erträgliche Lebensbedingungen her
gestellt werden, ergeben sich somit die folgenden wichtigsten Forderungen:
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1. Richtige Auswahl des Menschenmaterials bei Zusammensetzung der A r
beitskompagnien unter Zuteilung von Sanitätspersonal und Handwerkern.

2. Ausrüstung mit haltbaren Kleidungsstücken, Schuhwerk und Decken.
3. Verbesserung der Unterkunftsverhältnisse.
4. Ordentliche Ernährung.
5. Gesundheitliche Massnahmen, Bereithaltung von Sanitätspersonal, Arznei

mitteln, Feldlazaretten, erforderlichen Falls auch von Sanitätskraftwagen.
6. Aufstellung von Listen über Verunglückte.
7. Schaffung besserer Postverbindung.
Alles dies sind Forderungen, die durchaus keine besondere Vergünstigung dar

stellen, sondern unerlässliche Lebensvoraussetzungen für Menschen bedeuten, die 
zum Teil schon jahrelang das Los der Gefangenschaft ertragen, dadurch seelisch 
und körperlich gelitten haben und sich in diesem geschwächten Zustand nunmehr 
erneut schwerster Arbeit unter den denkbar ungünstigsten Verhältnissen unterzie
hen müssen.

Das Auswärtige Amt bittet die Schweizerische Gesandtschaft um ihre Vermit
telung, damit bei der Französischen Regierung im Sinne dieser Ausführungen 
nochmals auf das Nachdrücklichste auf gründliche Abhilfe gedrungen wird.
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La Délégation suisse pour la question du Transit1 au Congrès de la Paix 
à la Commission du Régime International des Ports, Voies navigables 

et Voies ferrées de la Conférence des Puissances à Paris

Copie
N  Paris, 13 mai 1919

Les peuples de l’Europe ont mis toute leur confiance dans l’œuvre actuellement 
en voie d’élaboration à Paris. Ils attendent de la Conférence des Hautes Puissan
ces, à l’issue de la guerre la plus terrible, l’Affirmation solennelle, la consécration 
nouvelle des principes essentiels du droit international à défaut desquels il ne peut 
y avoir de paix durable.

Au sortir d’une lutte qui les a jetés les uns contre les autres et qui laisse égale
ment meurtris vainqueurs et vaincus, belligérants et neutres, ces peuples de l’Eu
rope éprouvent le besoin de voir réaliser immédiatement, dans la mesure du possi
ble, leur besoin d’idéal, de solidarité.

Cette solidarité ne demeurera qu’un vain mot si les peuples ne peuvent avoir 
aucune relation entre eux. Il serait superflu de remonter dans le passé et de rappe
ler que la décadence de l’Empire romain et la barbarie du Moyen-Age furent la

1. C ette délégation éta it com posée de Jam es Vallotton, A vocat à L ausanne, et A rsène N iquille, 
D irecteur général des Chem ins de Fer F édéraux à Berne.
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